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Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Chemie“ mit Haupt- und

Nebenfach der Universität Bremen1

Vom 6. Dezember 2005

Der Rektor der Universität Bremen hat am 7. De-
zember 2005 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetztes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
„Chemie“ mit Haupt- und Nebenfach in der nachste-
henden Fassung genehmigt:

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005.

Abschnitt 1

Regelungen für das Hauptfach Chemie, „General
Studies“ und den Professionalisierungsbereich2

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester.

§ 2

Studienaufbau und Studienumfang

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs Chemie sind insgesamt 180 Kreditpunkte
(CP) zu erwerben. Das Studium Chemie besteht aus 

a) dem Hauptfach Chemie mit 90 CP,

b) aus „General Studies“ (45 CP) für ein nicht-
schulisches Berufsfeld

oder

dem „Professionalisierungsbereich“ (45 CP) für
das Berufsziel „Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen“ sowie

c) einem Nebenfach (45 CP).

Studierende mit dem Studienziel „nicht-schulische
Berufsfelder“ müssen an den Veranstaltungen der
„General Studies“ teilnehmen und können ein Ne-
benfach aus Cluster 1, 2 und 3 wählen (Anlage 4).

Studierende mit dem Studienziel „Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen“ müssen an den Veran-
staltungen des „Professionalisierungsbereichs“ teil-
nehmen und können folgende Nebenfächer wählen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch
(nach Angebot an der Universität in Oldenburg), Ma-
thematik, Physik und Biologie.

(2) Das Studium ist in Module gegliedert: 

a) Das Hauptfach Chemie vermittelt in Pflichtmo-
dulen zu folgenden Inhalten grundlegende
Kenntnisse und Fertigkeiten des Fachs im Um-
fang von 90 CP:

– Allgemeine Chemie

– Anorganische Chemie

– Organische Chemie

– Physikalische Chemie

– Biochemie

– Analytische Chemie

– Meereschemie

– Mathematik3

– Physik3

– Biologie3

– Experimentelle Vermittlung von Chemie4

1 Soweit diese Ordnung auf natürliche Personen Bezug nimmt, gilt sie
für weibliche und männliche Personen in gleicher Weise. Dienst- und
Funktionsbezeichnungen bei Frauen werden in der weiblichen
Sprachform geführt.

2 Die Bestimmungen des Abschnitts 1 gelten für die Module und Veran-
staltungen, die das Hauptfach anbietet. Für Module und Veranstaltun-
gen anderer Fächer gelten die Regelungen der Prüfungsordnungen
der anderen Fächer, sofern sie von denjenigen des Abschnitts 1 abwei-
chen.

3 Für Studierende mit Nebenfach Mathematik sind Physik und Biologie
verpflichtend; für Studierende mit Nebenfach Physik sind Mathematik
und Biologie verpflichtend; für Studierende mit einem anderen Neben-
fach sind Mathematik und Physik verpflichtend.

4 Für Studierende mit dem Studienziel „Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen“.



14 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 9. Januar 2006 Nr. 5

b) In „General Studies“ (für Studierende mit dem
Studienziel „nicht-schulische Berufsfelder“)
werden Kenntnisse und Fertigkeiten in folgen-
den Gebieten vermittelt:

im Pflichtbereich im Umfang von 27 CP bezogen
auf das Fach Chemie in

– Computeranwendungen in der Chemie (3 CP)

– Fachenglisch für Chemiker (3 CP)

– Datenbank- und Literaturrecherche (3 CP)

– Chemikalienrechtskunde (3 CP)

– Präsentations- und Vortragstechniken (3 CP)

– Mentorenprogramm5 (3 CP)

– Geschichte und Ethik der Naturwissenschaf-
ten (3 CP)

– Toxikologie (3 CP)

– Tätigkeitsfelder in der chemischen Industrie
(3 CP)

im Wahlpflichtbereich im Umfang von 18 CP:

– aus den Angeboten des Pools „General Stu-
dies“ der Universität

c) Im Professionalisierungsbereich (für Studieren-
de mit dem Studienziel „Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen“) werden Kenntnisse und
Fertigkeiten in folgenden Gebieten vermittelt:

im Pflichtbereich im Umfang von 36 CP bezogen
auf das Fach Chemie in

– Orientierungspraktikum 6 CP

– Fachdidaktik Chemie 15 CP

– Erziehungswissenschaften 15 CP

im Wahlpflichtbereich im Umfang von 9 CP:

– aus den vom Zentrum für Lehrerbildung zerti-
fizierten Angeboten des Pools „Schlüsselqua-
lifikationen“ der Universität

(3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. Die einzelnen Lehrveranstaltungen und Mo-
dulverantwortlichen werden von der Studienkommis-
sion in der Jahresplanung des Lehrprogramms ausge-
wiesen. Darüber hinaus können auf Antrag auch wei-
tere Module und Lehrveranstaltungen von der Studi-
enkommission für die entsprechenden Prüfungsgebiete
in das Lehrprogramm aufgenommen werden.

(4) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder
englischer Sprache6 gehalten. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in folgenden
Formen erbracht werden:

1. Kurzklausur (60 Minuten),

2. Kolloquium von ca. 30 Minuten Dauer,

3. Bearbeitung von Übungsaufgaben,

4. Erstellung von Protokollen,

5. Hausarbeit als selbständige Bearbeitung eines
Themas,

6. Vortrag von mindestens 15 Minuten und maxi-
mal 30 Minuten Dauer,

7. Erteilung von Unterricht im Rahmen der schul-
praktischen Ausbildung.

(2) Prüfungsvorleistungen werden benotet oder mit
„bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Die
Noten dienen der Information der Studierenden über
ihren Leistungsstand und werden bei der Festlegung
der Modulnote oder Gesamtnote nicht berücksichtigt.

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Formen der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt
sind, kann der Prüfer eine Prüfungsform gemäß Absatz 1
festlegen. Form und Frist der zu erbringenden Prü-
fungsvorleistung werden den Studierenden zu Beginn
der Veranstaltung bekannt gegeben. 

(4) Prüfungsvorleistungen können zweimal im glei-
chen Semester (einschließlich der folgenden veran-
staltungsfreien Zeit) wiederholt werden. Die Wieder-
holung kann auch in einer anderen Form als die der
ursprünglichen Leistung erfolgen. Weitere Wiederho-
lungen sind erst bei einem erneuten Besuch der Lehr-
veranstaltung möglich.

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen können in den folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Klausur von mindestens 60 Minuten und maxi-
mal 180 Minuten Dauer,

3. Hausarbeit/Studienarbeit,

4. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag in angemessenem Umfang, 

5. Praktikumsbericht,

6. Vortrag von mindestens 15 Minuten und maxi-
mal 30 Minuten Dauer,

7. Kombination von zwei der obigen Prüfungsfor-
men,

8. Portfolio.

(2) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, so kann der Prü-
fer eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. For-
men und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des
Moduls bekannt zu geben. Prüfungen müssen so ter-
miniert werden, dass sie in dem Semester, in dem das
Modul endet, erstmalig vollständig erbracht und be-
wertet werden können. 

(4) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann drei-
mal wiederholt werden. Zu jedem Modul wird inner-
halb der darauf folgenden veranstaltungsfreien Zeit
eine Wiederholungsprüfung angeboten. Der Termin
für die Wiederholungsprüfung ist bindend. Ein Rück-
tritt ist nur auf begründeten Antrag und mit Genehmi-
gung des Prüfungsausschusses möglich. Wird die erste
Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so wird drin-

5 zunächst Erprobungsphase; kann gegebenenfalls gegen anderes 
GS-Modul ausgetauscht werden.

6 Es werden Englischkenntnisse auf dem Niveau von Grundkursen am
Ende der gymnasialen Oberstufe vorausgesetzt.



gend empfohlen, das gesamte Modul zu wiederholen.
Im Pflichtbereich ist das gleiche Modul zu wiederho-
len, im Wahlpflichtbereich kann für die Wiederholung
ein anderes Modul gewählt werden. Wird auch die
Modulprüfung des wiederholten Moduls nicht bestan-
den, kann die dritte und letzte Wiederholung nur im
Rahmen der zu diesem Modul gehörenden Wiederho-
lungsprüfung erfolgen. Wenn Teile des Moduls durch
Prüfungsvorleistungen erfolgreich absolviert worden
sind, werden diese Prüfungsvorleistungen bei einer
Wiederholung des gleichen Moduls anerkannt.

§ 5

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an anderen Hochschulen erbracht wur-
den, erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die Mög-
lichkeit der Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen, die im Rahmen eines Auslandsstudiums an
anderen Hochschulen erbracht werden, soll vor Antritt
des Auslandsstudiums mit dem Prüfungsausschuss ge-
klärt werden.

§ 6

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind gemäß Anlagen 1 und 2
Prüfungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in den Anlagen 1
und 2 aufgeführt.

(3) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen voraus. Nähe-
res regeln die Modulbeschreibungen im Rahmen der
Studienordnung. 

§ 7

Abschlussmodul

(1) Das Abschlussmodul setzt sich zusammen aus
der Bachelorarbeit, dem Kolloquium sowie einer semi-
naristischen Begleitung der Bachelorarbeit durch die
betreuenden Hochschullehrer im Fach Chemie. Für
das gesamte Abschlussmodul werden 15 CP verge-
ben, davon entfallen auf die Bachelorarbeit (inkl. Kol-
loquium) 9 CP.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von 75 Kreditpunkten im Hauptfach voraus. In
Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf An-
trag die Anmeldung auch mit weniger als 75 Kredit-
punkten zulassen. 

(3) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Bachelorarbeit und Kolloquium werden mit einer
gemeinsamen Note bewertet. Dabei gehen die Note
der Bachelorarbeit mit 80 Prozent und die Note des
Kolloquiums mit 20 Prozent in die gemeinsame Note
ein.

(4) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Die Bearbeitungsfrist kann vom Prüfungs-
ausschuss bei Vorliegen gewichtiger Gründe auf An-
trag um maximal vier Wochen verlängert werden.

(5) Das Kolloquium umfasst eine ca. 10-minütige
Präsentation der Ergebnisse der Arbeit und eine
anschließende ca. 20-minütige Diskussion. Das Kollo-
quium wird von den beiden Gutachtern der Bachelor-
arbeit bewertet.

(6) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder engli-
scher Sprache angefertigt werden.

(7) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit kann auf Antrag einmal mit einem neuen
Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses
an den Prüfungsausschuss zu stellen.

§ 8

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Note von Bachelorarbeit und Kolloquium macht
20% der Gesamtnote aus. 80% der Gesamtnote wer-
den aus den mit CP gewichteten Noten der benoteten
Module und Veranstaltungen gebildet.

§ 9

Zeugnis und Urkunde

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird der aka-
demische Grad 

„Bachelor of Science“
(abgekürzt: B.Sc.)

verliehen.

Abschnitt 2

Regelungen für das Nebenfach Chemie

§ 10

Studienaufbau und Studienumfang

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Neben-
fachs Chemie sind insgesamt 45 Kreditpunkte (CP) zu
erwerben. 

(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Das Ne-
benfach Chemie vermittelt folgende Kenntnisse und
Fertigkeiten:

a) im Pflichtbereich (39 CP) grundlegende Kennt-
nisse und Fertigkeiten des Fachs:

– Allgemeine Chemie

– Anorganische Chemie

– Physikalische Chemie

– Meereschemie

b) im Wahlpflichtbereich (6 CP) Kenntnisse und
Fertigkeiten in einem der folgenden Module:

– Organische Chemie I für Studierende der
Chemie

– Organische Chemie für Studierende der Che-
mie im Haupt- und Nebenfach

(3) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder
englischer Sprache7 gehalten.

§ 11

Prüfungsvorleistungen

(1) Als Voraussetzung für das Ablegen einer Prü-
fung können Prüfungsvorleistungen verlangt werden.
Sie können in folgenden Formen erbracht werden:

1. Kurzklausur (60 Minuten),

2. Kolloquium von ca. 30 Minuten Dauer,
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Ende der gymnasialen Oberstufe vorausgesetzt.
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3. Bearbeitung von Übungsaufgaben,

4. Erstellen von Protokollen,

5. Hausarbeit als selbständige Bearbeitung eines
Themas,

6. Vortrag von mindestens 15 Minuten und maxi-
mal 30 Minuten Dauer,

7. Erteilung von Unterricht im Rahmen der schul-
praktischen Ausbildung.

(2) Prüfungsvorleistungen werden benotet oder mit
„bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Die
Noten dienen der Information der Studierenden über
ihren Leistungsstand und werden bei der Festlegung
der Modulnote oder Gesamtnote nicht berücksichtigt.

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Formen der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt
sind, kann der Prüfer eine Prüfungsform gemäß Ab-
satz 1 festlegen. Form und Frist der zu erbringenden
Prüfungsvorleistung werden den Studierenden zu Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

(4) Prüfungsvorleistungen können zweimal im glei-
chen Semester (einschließlich der folgenden veran-
staltungsfreien Zeit) wiederholt werden. Die Wieder-
holung kann auch in einer anderen Form als die der
ursprünglichen Leistung erfolgen. Weitere Wiederho-
lungen sind erst bei einem erneuten Besuch der Lehr-
veranstaltung möglich.

§ 12

Prüfungen

(1) Prüfungen können in den folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Klausur von mindestens 60 Minuten und maxi-
mal 180 Minuten Dauer,

3. Hausarbeit/Studienarbeit,

4. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nem Beitrag in angemessenem Umfang,

5. Praktikumsbericht. 

6. Vortrag von mindestens 15 Minuten und maxi-
mal 30 Minuten Dauer,

7. Kombination von zwei der obigen Prüfungsfor-
men,

8. Portfolio.

(2) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, so kann der Prü-
fer eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. For-
men und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des
Moduls bekannt zu geben. Prüfungen müssen so ter-
miniert werden, dass sie in dem Semester, in dem ein
Modul endet, erstmalig vollständig erbracht und be-
wertet werden können. 

(4) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann drei-
mal wiederholt werden. Zu jedem Modul wird inner-
halb der darauf folgenden veranstaltungsfreien Zeit
eine Wiederholungsprüfung angeboten. Der Termin

für die Wiederholungsprüfung ist bindend. Ein Rück-
tritt ist nur auf begründeten Antrag und mit Genehmi-
gung des Prüfungsausschusses möglich. Wird die erste
Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so wird drin-
gend empfohlen, das gesamte Modul zu wiederholen.
Im Pflichtbereich ist das gleiche Modul zu wiederho-
len, im Wahlpflichtbereich kann für die Wiederholung
ein anderes Modul gewählt werden. Wird auch die
Modulprüfung des wiederholten Moduls nicht bestan-
den, kann die dritte und letzte Wiederholung nur im
Rahmen der zu diesem Modul gehörenden Wiederho-
lungsprüfung erfolgen. Wenn Teile des Moduls durch
Prüfungsvorleistungen erfolgreich absolviert worden
sind, werden diese Prüfungsvorleistungen bei einer
Wiederholung des gleichen Moduls anerkannt.

§ 13

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an anderen Hochschulen erbracht wur-
den, erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die Mög-
lichkeit der Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen, die im Rahmen eines Auslandsstudiums an
anderen Hochschulen erbracht werden, soll vor Antritt
des Auslandsstudiums mit dem Prüfungsausschuss ge-
klärt werden.

§ 14 

Prüfungsanforderungen für das Nebenfach Chemie

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind gem. Anlage 3 Prü-
fungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 3
aufgeführt.

(3) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen voraus. Nähe-
res regeln die Modulbeschreibungen im Rahmen der
Studienordnung.

§ 15

Geltungsbereich und In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in
Kraft und wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab
dem Wintersemester 2005/06 erstmals im Bachelorstu-
diengang Chemie (Haupt- und Nebenfach) an der
Universität Bremen immatrikuliert wurden. 

Bremen, den 7. Dezember 2005

Der Rektor der
Universität Bremen

Anlage 1: Prüfungsanforderungen für das Hauptfach
Chemie (inkl. General Studies)

Anlage 2: Prüfungsanforderungen für den Professio-
nalisierungsbereich

Anlage 3: Prüfungsanforderungen für das Nebenfach
Chemie

Anlage 4: Cluster der Bachelor-Nebenfächer

Anlage 5: Regelungen für den Professionalisierungs-
bereich Erziehungswissenschaft
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§ 3

Bachelorarbeit

Im Professionalisierungsbereich Erziehungswissenschaft des Bachelorstudiengangs Chemie mit dem Studien-
ziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen kann keine Bachelorarbeit geschrieben werden.


